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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 

Bekanntmachung der Wahlbehörde  
für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 

 
 

1. Am Sonntag, dem 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 
Die Wahl dauert jeweils von 8:00 – 18:00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde Eichwalde ist in 5 Wahlbezirke eingeteilt. 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 15.01.2025 bis 

zum 02.02.2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 

in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr im 
Rathaus der Gemeinde Eichwalde, Grünauer Straße 49, Raum 009 bzw. Raum 211 bzw. 
im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Eichwalde, Goethestraße 2, Saal, zusammen. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichtigung 
und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat sich der Wähler/die Wählerin über seine/ihre Per-

son auszuweisen. Die Wahlbenachrichtigung wird einbehalten. 

Behinderte Wähler/innen können, wenn der zuständige Wahlraum nicht behindertenge-

recht ist, bei der Wahlbehörde Briefwahlunterlagen zur Ausübung des Wahlrechts bean-

tragen. 

5. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jeder Wähler/jede Wählerin erhält 
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Wähler/jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer  

a. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und 
Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers 
einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die wählende Person gibt 
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
ber/welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll. 
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6. Der Stimmzettel muss von dem Wähler/der Wählerin in einer Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung folgende Ermittlung und 

Feststellung der jeweiligen Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
8. Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein besitzen, können in dem Wahlgebiet in 

dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlgebiets 

oder 

b. durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 

9. Wahlberechtigte Personen, die keinen Wahlschein besitzen, können ihre Stimme nur in 
dem für sie zuständigen Wahllokal abgeben. 

 
10. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde jeweils einen amt-

lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit den Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am 

Wahltag bis 18:00 Uhr abgegeben werden. 

 

Nach Eingang des Wahlbriefes bei der zuständigen Wahlbehörde darf er nicht mehr zu-

rückgegeben werden. 

 
11. Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten jeweils folgende Regelungen: 

1. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren 
Stimmzettel. 

2. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Stimmzettelumschlag und 
verschließt diesen. 

3. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl. 

4. Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag. 

5. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet diesen an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Anschrift. 

 
Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel verschrieben, diesen oder einen 
Stimmzettelumschlag unbrauchbar gemacht, so werden ihr auf Verlangen neue Briefwah-
lunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbehörde behält den alten Stimmzettel oder Stimmzet-
telumschlag ein. 

 
Für die Stimmabgabe behinderter Wähler/innen gilt Folgendes: 
Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen 
lassen, so hat diese durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahlberechtigten Person 
gekennzeichnet hat.  

 
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
bei der Wahlbehörde ab, so wird ihr Gelegenheit gegeben, die Briefwahl an Ort und Stelle 
auszuüben. 
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12. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 

Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 

Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-

dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberech-

tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 

eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 

Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 

wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlge-

setzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 

Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-

dung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-

rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-

gesetzbuches). 

 
Eichwalde, 10.01.2025 
 
gez. Jörg Jenoch 
Bürgermeister 

 

Bekanntmachung der Wahlbehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag am 23. Februar 2025 

 
 

 
1. Das Wählerverzeichnis zu oben genannter Wahl in der Gemeinde Eichwalde wird von Mon-

tag, 03. Februar 2025 bis Freitag, 07. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während 
der allgemeinen Sprechzeiten (dienstags von 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr, sowie 
donnerstags von 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr) im Rathaus der Gemeinde Eich-
walde, Grünauer Straße 49 (barrierefrei – Nutzung des Wartemarkenautomaten erforderlich) 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den §§ 51 und 52 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder im Besitz eines Wahl-
scheines ist. 
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2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag 
bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am Freitag, 07. Februar 2025 bei der Gemeinde-
behörde Eichwalde, Grünauer Straße 49 Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder als Erklärung zur Niederschrift (zu den allgemeinen Öff-
nungszeiten, s.o.) eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 

02. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlbe-
rechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrich-
tigung. 
 

4. Auf Antrag werden 
- wahlberechtigte Personen, die ohne eine Wohnung innezuhaben sich im Wahlgebiet 

sonst gewöhnlich aufhalten und 
- wahlberechtigte Personen nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes, die nicht 

von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen sind 
in das Wählerverzeichnis für die Bundestags-Wahl eingetragen. 

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich oder als Erklärung zur 
Niederschrift bis spätestens 02. Februar 2025 bei der zuständigen Wahlbehörde zu stellen. 
Die antragstellende Person hat der Wahlbehörde gegenüber zu versichern, dass sie bei kei-
ner anderen Wahlbehörde die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragt hat. Eine be-
hinderte Person kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 62 „Dahme-Spreewald – Teltow-

Fläming III“ durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis versäumt 
hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Ein-
spruchsfrist entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum Freitag, 21. Februar 2025, 15:00 Uhr, bei der Wahlbehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.  
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.  
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.  
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 6.2 
Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen.  
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
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7. Mit dem Wahlschein erhält er zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersen-

den ist und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
8. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur mög-

lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unter-
lagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszu-
weisen. 

 
9. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzei-

tig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 
 

10. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
Eichwalde, 10.01.2025 
 
gez. Jörg Jenoch 
Bürgermeister 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht gegen  
Auskünfte aus dem Melderegister 

 
 

 

Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht gegen Auskünfte aus dem Melderegister an-
lässlich der bevorstehenden Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025 und zu 
weiteren Eintragungsmöglichkeiten von Übermittlungssperren nach dem Bundesmelde-
gesetz 
 
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben: 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
(§ 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die nicht derselben oder in keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften der anderen Familienangehörigen. Familienangehörige sind der Ehegatte oder Leben-
spartner, minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder. 
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft. 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bun-
desamt für Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis 31.03. Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
 



Amtsblatt für die Gemeinde Eichwalde Nr. 01/2025 vom 14.01.2025 

 

7 
 

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen oder Träger von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 Bun-
desmeldegesetz) 
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kom-
munaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahl-
berechtigten, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträger, Presse und Rundfunk über 
Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskünfte 
aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte wei-
tere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 
50. und jedes folgende Ehejubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die 
betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten. 
 
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Adressbuchverlage für die Herausgabe von 
Adressbüchern (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz) 
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeich-
nisse in Buchform) verwendet werden. 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten entsprechend weitergegeben werden, können Sie ge-
gen die Weitergabe Ihrer Daten im Einwohnermeldeamt Widerspruch einlegen. 
Nutzen Sie dazu das auf unserer Internetseite unter www.eichwalde.de hinterlegte Widerspruchs-
formular (Formulare → Einwohnermeldeamt → Antrag Auskunftssperre) durch Zusendung an  
Gemeinde Eichwalde 
Einwohnermeldeamt 
Grünauer Straße 49 
15732 Eichwalde 
oder widersprechen Sie persönlich nach Terminvereinbarung (Onlinebuchung ebenfalls über die 
Homepage der Gemeinde Eichwalde) im Einwohnermeldeamt.  
 
 
Eichwalde, 10.01.2025 
 
gez. Jörg Jenoch 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung Nutzungsrecht Grabstellen 
 
 

 
Das Nutzungsrecht für alle Grabstellen mit einer Ruhefrist vom 

 
 
 

01.01.1999 bis 31.12.2024 
 

 
läuft mit Wirkung 31.12.2024 ab. 
 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Wahlgrabstellen nachzukaufen. Letzter Termin für einen Nach-
kauf ist der  
 
 

30.06.2025 
 
 
Alle bis zu diesem Termin nicht nachgekauften Wahlgrabstellen werden laut Friedhofssatzung 
eingeebnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 

 
 

 


